Große zentrale Honigbewertung 2010
der Imkerinnen und Imker aus dem LANDESVERBAND Westfalen-Lippe

Termin: 03. bis 05. September
Teilnahmeberichtigt sind die Mitglieder des Landesverbandes Westfalen-Lippe.

Der Honigbewertung liegen die Richtlinien des D.I.B. zugrunde. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ein Glas pro Probe wird einbehalten und einem wohltätigen Zweck zugeführt, die anderen Probengläser gehen an den Imker zurück. 

Die eingereichten Proben werden je nach Trachtherkunft in der entsprechenden 


Kategorie

Frühtracht       (kandiert)





Sommertracht (kandiert)





Sommertracht (flüssig)

bewertet und prämiert. 
Zur Ermittlung der Landessieger werden die besten Honige auf den Gehalt an Invertase untersucht und eine große Anzahl von den Honigproben wird zu einer Rückstandsuntersuchung geschickt.
Die Reihung erfolgt nach der Höhe der Qualitätszahlen (pro Imker max. 1 Probe). Honige, die auf dem Honigtag ausgezeichnet werden, dürfen keine nachweisbaren Rückstände aufweisen. 

Auskunft über die Bewertungsgrundlage zur Ermittlung der Landessieger erteilen die Honigobleute der KIV.

Die Preisverleihung erfolgt auf dem HONIGTAG in Rietberg

am 17. Oktober 2010.

Für die Ausrichtung der Honigprämierung erheben wir eine Gebühr von 5,00 € pro abgegebener Probe. 

In jeder der genannten Kategorien werden die besten Honige ausgezeichnet mit:
· einer Medaille des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW (1. Preis)
· je einer Medaillen der Landwirtschaftskammer NRW (2. und 3. Preis)

· sieben Preisen des Landesverbandes Westfälischer und Lippischer Imker 

(4. – 10. Preis)
Darüber hinaus werden ausgezeichnet mit:
· einem Sonderpreis der Landwirtschaftskammer NRW, Fachbereich Bienenkunde, der/die „jüngste teilnehmende Imker/in“
· einem Wanderpokal des Landesverbandes und einer Medaille des Deutschen Imkerbundes der „beste Imkerverein“.
Jeder Preisträger hat die Möglichkeit pro Urkunde 300 Stck. Glasaufkleber
“ausgezeichnete Honigqualität“ für 6,00 € zu erwerben. 
Teilnahmebedingungen:

Jeder Imker kann mit maximal drei Honigproben eigener Ernte an der Bewertung teilnehmen. Die Proben müssen sich hinsichtlich der Trachtherkunft deutlich voneinander unterscheiden.

Eine Honigprobe besteht aus drei Gläsern einer Herkunft. 

· Innerhalb einer Probe sind einheitliche Gläser (entweder stilisiertes Baummotiv oder Adlermotiv) mit den entsprechenden einheitlichen Deckeln zu verwenden. Die Deckel müssen grundsätzlich mit Deckeleinlagen versehen sein.
· Neu:    Neben den  neutralen Gewährverschlüssen können auch 
eigene Gewährverschlüsse mit Adresseindruck verwendet werden, 
ohne Tracht-/Sortenangaben. 
Zusatzetiketten sind nicht zugelassen.
· Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist entsprechend der Kennzeichnungsver-ordnung anzugeben, z.B.  7/2011
· Das Mindestgewicht des eingewogenen Honigglases mit Deckel 
beträgt 732 g.

· Zugelassen sind kristalline und flüssige Honige. 
Bei flüssigen Honigen (Akazienhonig, Waldhonig) ist die Angabe der Tracht und des Schleuderdatums in der Probenlieferliste erforderlich.
Proben, die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen werden von der Preisvergabe ausgeschlossen.

Prüfung

· Die sensorische Prüfung der Honige und die Bestimmung des Wassergehaltes erfolgt durch das Prüfungsgremium.

· Die Analysen zum Invertasegehalt des Honigs und die Rückstandsanalysen werden in unabhängigen, zertifizierten Laboren durchgeführt.
Weitere Informationen zur Honigbewertung und die Probenlieferliste finden Sie im Internet unter www.imkerverband-westfalen-lippe.de.
Anlieferung der Honigproben am Prüfungsort:
· Freitag,   03. September, von 14.00 bis 18.00 Uhr 
· Samstag, 04. September, von   9.00 bis 12.00 Uhr 
Abholung am  Sonntag,  05. September,   ab 16.00 Uhr

Prüfungsort: Landwirtschaftskammer NRW, Nevinghoff 40, 48147 Münster 
                       (Anfahrtsskizze im Internet unter www.landwirtschaftskammer.de)
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